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Bei einem Großteil der deutschen Ehepaare herrscht eine tra-
ditionelle Arbeitsteilung vor, in der der Mann Hauptverdiener 
ist, während die Ehefrau ihre Arbeitszeit reduziert und sich 
auf den Haushalt, inklusive Kinderbetreuung, konzentriert. 
In der Familienökonomik wird diese Spezialisierung auf den 
Haushalt mit durch komparative Vorteile entstehende Effizi-
enzgewinnen begründet. In dieser Überlegung bleibt jedoch 
unberücksichtigt, dass für den*die Zweitverdiener*in, im Falle 
einer Ehescheidung als Folge der Haushaltsspezialisierung 
Humankapitalverluste einhergehen, die zu einer verschlech-
terten Arbeitsmarktposition führen und somit langfristige 
negative finanzielle Konsequenzen haben. Dieses finanzielle 
Risiko wurde durch die Unterhaltsreform von 2008 insbeson-
dere für alleinerziehende geschiedene Mütter verstärkt.

IN KÜRZE

Clara Albrecht, Elena Herold und Jennifer Steigmeier

Die langfristigen Folgen von ehelicher 
Spezialisierung bei Scheidung

Trotz steigender Erwerbsquote von Frauen folgt ein 
Großteil deutscher Ehepaare weiterhin der traditi-
onellen geschlechterspezifischen Arbeitsaufteilung. 
Frauen übernehmen einen Großteil der unbezahlten 
Sorgearbeit, insbesondere ab Beginn der Elternschaft, 
während die Männer Erstverdiener sind. Die Idee der 
Arbeitsaufteilung ist tief in der Familienökonomik ver-
ankert und wird in Deutschland zusätzlich vom Staat 
unterstützt.

ARBEITSTEILUG IN DER FAMILIENÖKONOMIE

Das »New-Home-Economics« Modell des Nobel-
preisträgers Gary Becker (1964; 1981) gilt als Stan-
dardmodell, um Arbeitsaufteilungsentscheidungen 
zu erklären. Es beruht auf der Idee, dass Haushalte 
bzw. Ehepaare über eine gemeinsame Nutzenfunk-
tion verfügen, die durch die optimale Allokation der 
Arbeitszeit der Partner*innen auf den Marktsektor 
oder die Haushaltsproduktion maximiert wird. Da Zeit 
eine knappe Ressource ist und die jeweiligen Arbeits-
gebiete im Substitutionsverhältnis stehen, entfallen 
beim Nachgehen der einen Produktion (z.B. Hausar-
beit) Opportunitätskosten durch Reduktion des Pro-
duktionsfaktors auf dem anderen Markt (z.B. entgan-
gene Löhne). Diese sind umso höher, je höher das er-
werbsspezifische Humankapital bzw. der erzielte Lohn 
ist. Es ist kostensparend und wohlfahrtssteigernd, 
wenn sich die Partner*innen auf dem jeweiligen Ge-
biet spezialisieren, auf dem sie einen komparativen 
Vorteil haben. Der Wohlfahrtsgewinn durch Speziali-
sierung wird daraufhin gerecht unter den Haushalts-
mitgliedern aufgeteilt. Das Ausmaß der Spezialisierung 
hängt von der Intensität der Haushaltsarbeit (z.B. ob 
Kinder im Haushalt sind) und den Produktionsunter-
schieden der Partner*innen ab.

Bemerkenswert ist insbesondere, dass Becker 
(1981) ebenfalls argumentiert, dass Frauen aufgrund 
biologischer Unterschiede – die Fähigkeit des Gebä-
rens und Stillens – einen »intrinsischen« komparativen 
Produktionsvorteil bei der Kinderbetreuung und so-
mit Haushaltsproduktion haben. Diese Argumentation 
nimmt dem Modell seine Geschlechtsneutralität. Zu-
sätzlich haben Männer durch ihren bei Eheschließung 
meistens höheren Lohn einen komparativen Vorteil 
auf dem Arbeitsmarkt. 

Hauptkritikpunkte des Modells im Hinblick auf 
die langfristigen Lohnunterschiede zwischen Frauen 
und Männern sind die Annahme über eine gemein-

same Nutzenfunktion sowie die Stabilität von Ehen. 
Die kurzfristige gemeinsame Nutzenmaximierung führt 
zu erwerbsspezifischen Humankapitalverlusten der 
auf den Haushalt spezialisierten Person und einer da-
mit einhergehenden langfristigen finanziellen Schwä-
chung (Ott 1992). Kern der Problematik ist, dass die 
Spezialisierung die komparativen Vorteile verstärkt, 
da beide Personen nur auf dem jeweiligen Sektor ihr 
Humankapital steigern werden. In einer stabilen Ehe 
kann das Ungleichgewicht durch die gleichmäßige 
Aufteilung des Haushaltseinkommens finanziell aus-
geglichen werden. Im Falle einer Scheidung entfällt 
diese Absicherung jedoch, und die zweitverdienende 
Person steht vor einer verschlechterten Einkommen-
sposition, da das angehäufte haushaltsspezifische 
Humankapital nach einer Trennung an Bedeutung ver-
liert. Die potenziellen Spezialisierungsrisiken werden 
einseitig getragen. 

INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN

Obwohl das eheliche Spezialisierungsmodell zu ei-
ner asymmetrischen Risikoverteilung führt, wird es 
dennoch von den gesetzlichen und institutionellen 
Rahmenbedingungen präferiert. Das Ehegattensplit-
ting und die beitragsfreie Mitversicherung des*der 
Ehegatt*in in der gesetzlichen Krankenkasse fördern 
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den Alleinverdiener-Haushalt.1 Beim Ehegattensplit-
ting erhöht sich der Grenzsteuersatz des*der Zweit-
verdienenden und verteuert dessen*deren Erwerbs-
beteiligung relativ zur individuellen Besteuerung. Dies 
ermöglicht größere steuerliche Vorteile für Paare mit 
ungleichem Einkommen. Dieser Fehlanreiz kann dazu 
führen, dass sich die Aufnahme einer Beschäftigung 
oder Arbeitszeitaufstockung für Zweitverdiener*innen 
nicht rentiert (Blömer et al. 2021). 

Zusätzlich ist der Elterngeldbezug weiterhin nicht 
an eine faire Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit 
zwischen den Elternteilen gekoppelt und setzt somit 
wenig Anreize für eine gleichberechtigte Arbeitstei-
lung (Kluve und Tamm 2013; Huebener et al. 2016). 

Nur rund die Hälfte aller Väter nehmen ihren Anspruch 
auf Elternzeit wahr, jedoch überwiegend die für den 
anderen Partner bestimmten, nicht übertragbaren 
zwei Monate (Tamm 2019).2 Dies spiegelt sich in der 
großen Diskrepanz hinsichtlich der Bezugsdauer des 
Elterngeldes wider: Während Mütter für 2021 durch-
schnittlich 14,6 Monate Elterngeldbezug planten, 
lag die Bezugsdauer für Männer im Durchschnitt bei  
3,7 Monaten (Statistisches Bundesamt 2022). 

SPEZIALISIERUNG IN DEUTSCHLAND

Unter Berücksichtigung der ökonomischen Vor- und 
Nachteile von Spezialisierung stellt sich die Frage, ob 
Paare die Risiken für die zweitverdienende Person, die 
bei Scheidungen entstehen, missachten. Arbeitsredu-
zierung aufgrund von unbezahlter Sorgearbeit führt zur 
Reduktion von erwerbsspezifischem Humankapital, das 
über Humankapitalinvestition wie Aus- und Weiterbil-
dung sowie Arbeitserfahrung über die Lebenszeit ak-
kumuliert wird (Mincer und Polachek 1974). Da sich der 
erzielte Erwerbslohn nach dem Humankapital richtet, 
ist die am Arbeitsmarkt verbrachte Zeit von großer Re-
levanz für die persönliche Absicherung. Die gesunkenen 
Ertragsmöglichkeiten durch Spezialisierung sind von gro-
ßer Bedeutung, um die anhaltende Lohnlücke zwischen 
den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt zu erklären. 

Laut Familienreport 2020 erwarten mehr als zwei 
Drittel der Bevölkerung in Deutschland, dass sich Vä-
ter ausgiebig um ihre Kinder kümmern und im Fami-
lienalltag engagieren. Die Realität sieht anders aus. 
Frauen wenden im Durchschnitt pro Tag 52,4% mehr 
Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Das 
entspricht einem Unterschied von 87 Minuten am Tag 
(BMFSFJ 2020). Die Doppelbelastung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit führt dazu, dass Mütter eine verminderte 
Produktivität aufzeigen (Yu und Kuo 2017) oder in  
familienfreundlichere Stellen mit schlechterer Bezah-
lung wechseln (Lott und Eulgem 2019). Bei ca. 71% der 
Ehepaare mit mindestens einem Kind unter 15 besteht 
eine Erwerbskonstellation, in der der Vater in Vollzeit 
1 Zusätzlich sind diese familienbezogenen Leistungen an die Ehe 
gebunden und unterstützen andere Lebensgemeinschaften nicht.
2 In anderen Ländern ist die Zahl der nicht übertragbaren Vätermo-
nate höher. Der neue Koalitionsvertrag beinhaltet eine Erhöhung auf 
drei Monate.

und die Mutter in Teilzeit arbeitet. Bei Lebensgemein-
schaften liegt der Anteil bei 55% (Statistisches Bun-
desamt 2021). 

Haushaltsspezialisierung folgt in Deutschland je-
doch nicht immer komparativen Vorteilen. Lippmann 
et al. (2020) zeigen, dass Frauen, die mehr verdienen 
als ihr Ehemann, dies kompensieren, indem sie ihre 
Hausarbeitszeit erhöhen. Dies gilt jedoch nicht für 
Ostdeutschland, wo egalitärere Geschlechternormen 
vorherrschen. Zusätzlich steigen Frauen mit einem 
höheren potenziellen Einkommen als ihr Ehemann 
mit höherer Wahrscheinlichkeit aus dem Arbeitsmarkt 
aus. Solche Ergebnisse lassen sich nicht mit Speziali-
sierungsvorteilen erklären, sondern deuten darauf hin, 
dass Frauen ein von der dominierenden Geschlechter-
norm abweichendes Verhalten kompensieren (West 
und Zimmermann 1987).

Arbeitsteilungsmuster und Lohnentwicklung

Diese bestehenden Arbeitsteilungsmuster wirken sich 
auf die Lohnentwicklung von Frauen aus. Während 
Teilzeitphasen in der Erwerbsgeschichte steigt der 
Lohn kaum an, und Auszeiten werden mit einem Lohn-
abschlag bestraft (Boll 2011). Lohnanstiege werden 
vor allem in Vollzeitphasen realisiert. In Teilzeitphasen 
wird das vorhandene Humankapital zwar gehalten, 
jedoch nicht weiter ausgebaut, und die Lohnzuwächse 
sind nahe null (Boll 2010). Frauen, die in Teilzeit ar-
beiten, bekommen durchschnittlich einen 17% nied-
rigeren Stundenlohn im Vergleich zu Frauen, die in 
Vollzeit arbeiten (Gallego Granados et al. 2019). Eine 
geburtenbedingte Auszeit hat außerdem Produktivi-
tätssignale (Yu und Kuo 2017). Unterbrechen Frauen 
ihre Erwerbstätigkeit nur für die Dauer der gesetz-
lich vorgesehenen Elternzeit, erwarten sie meist nur 
schwache und kurzfristige Lohnnachteile. Dauert die 
Erwerbsunterbrechung jedoch länger als die reguläre 
Freistellungsphase, müssen Frauen mit erheblichen 
Lohneinbußen rechnen (Schmelzer et al. 2015). 

Lohneinbußen aufgrund von Erziehungspausen 
treffen vor allem Akademikerinnen, da nicht getätigte 
Investitionen aufgrund verringerter Arbeitszeit hohe 
Opportunitätskosten haben. Dies gilt besonders zu Be-
ginn der Erwerbstätigkeit. An einem fortgeschrittenen 
Zeitpunkt der Erwerbstätigkeit sinkt die Lohnwachs-
tumsrate. Dies führt zu einer Aufschiebung der Ge-
burt, um die Gesamtverluste zu minimieren, und der 
Zeitpunkt für die erste Geburt verschiebt sich an den 
Rand des Fruchtbarkeitsfensters (Boll 2010). Frauen 
in niedrigeren Bildungsschichten sind hingegen kaum 
betroffen, da sie weniger Humankapital akkumuliert 
haben, was entwertet werden kann. 

»Child Penalty«: Kostspieliger  
Einbruch von Erwerbseinkommen

Wie kostspielig die Spezialisierung ab Beginn der El-
ternzeit ist, zeigt die sogenannte »Child Penalty« – der 
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langfristige Einbruch von Erwerbseinkommen und -zeit 
der Mutter relativ zum Vater (Kleven et al. 2019). Für 
Deutschland lässt sich anhand von SOEP-Daten identi-
fizieren, dass die Einkommenswege beider Elternteile 
vor der Geburt des ersten Kindes vergleichbar ver-
laufen. Durch die Geburt bricht das Einkommen der 
Mutter jedoch unmittelbar um fast 80% ein und ist 
auch zehn Jahre später noch ca. 55% niedriger, wo-
hingegen das Einkommen der Väter unbeeinflusst ist.

Kleven et al. (2019) berechnen die »Child Penalty« 
für mehrere Länder mit dem Ergebnis, dass Deutsch-
land und Österreich die größten negativen Effekte 
haben, skandinavischen Länder jedoch »nur« einen 
langfristigen Einkommenseinbruch von 21–26% auf-
zeigen. Kurzfristige Differenzen in der »Child Penalty« 
erklären die Autor*innen mit Unterschieden bei der 
Elternzeitstruktur.3 Die langfristigen Folgen begrün-
den sie hingegen mit in den untersuchten Ländern 
unterschiedlich stark ausgeprägten Geschlechternor-
men. Dieses Argument bestätigt Kleven (2022) anhand 
US-amerikanischer Daten, die zeigen, dass US-Staa-
ten, in denen progressivere Geschlechternormen vor-
herrschen, eine kleinere »Child Penalty« aufweisen. 
Darüber hinaus weisen Individuen, die von einem ge-
schlechterprogressiven Bundesstaat in einen traditio-
nellen ziehen, eine kleinere »Child Penalty« auf als die 
dort gebürtigen Individuen und vice versa. 

In einer stabilen Ehe kann dieser Einkommensein-
bruch durch die gleichmäßige Aufteilung des Haus-
haltseinkommens ausgeglichen werden. Im Fall ei-
ner Scheidung entfällt diese Absicherung jedoch, und  
die vom Arbeitsmarkt ausgetretene oder zurückge-
zogene Person wird vor finanzielle Schwierigkeiten 
gestellt. 

Ehen werden im Vergleich zu den 1960er und 
1980er Jahren, als die »New Economic Theory« auf-
gestellt wurde, immer häufiger geschieden. Abbildung 
2 zeigt, dass die Scheidungsrate – die Anzahl der Ehe-
schließungen im Vergleich zur Anzahl der Ehescheidun-
gen für das jeweilige Jahr – zwar um die 2000er Jahre 
in Deutschland ihren Höhepunkt hatte, jedoch heut-
zutage merklich höher ist als früher.4 

Im Jahr 2021 sind Frauen bei der Ehescheidung 
durchschnittlich 44 und Männer 47 Jahre alt. Die 
durchschnittliche Dauer geschiedener Ehen beträgt 
ca. 14,5 Jahre (Statistisches Bundesamt 2022). Somit 
verläuft die Ehe innerhalb der für die berufliche Fort-
bildung wesentlichen Jahre.

DAS GELTENDE SCHEIDUNGSRECHT  
UND DIE UNTERHALTSRECHTSREFORM 2008

Um das Armutsrisiko der zweitverdienenden Person zu 
verringern, schreibt das Scheidungsrecht einen Zuge-

3 Lott und Eulgem (2019) argumentieren zusätzlich, dass die flä-
chendeckenderen Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Schweden eine 
Rolle in diesem Unterschied spielen.
4 Der Einbruch 1978 entstand durch eine Reform im Scheidungs-
recht, das die Unterhaltspflicht vom Scheidungsverschuldendem hin 
zur wirtschaftlich stärkeren Person verschob.

winn- und Versorgungsausgleich vor sowie mögliche 
nacheheliche Unterhaltszahlungen. Der Zugewinnaus-
gleich verteilt das während der Ehe erworbene Ver-
mögen gleichmäßig auf die geschiedenen Partner*in-
nen auf, während der Versorgungsausgleich für die 
Aufteilung der Rentenanwartschaften sorgt. Hierbei 
handelt es sich um eine Aufteilung der während der 
Ehe erworbenen monetären Mittel. 

Die langfristigen finanziellen Nachteile, die durch 
erwerbsbezogenen Humankapitalverlust bei Spezi-
alisierung entstehen, werden größtenteils vernach-
lässigt und nur teilweise durch Unterhaltszahlungen 
abgedeckt. Während des in Deutschland verpflichten-
den Trennungsjahres steht dem*der weniger oder gar 
nicht verdienenden Ehepartner*in Trennungsunterhalt 
zu. Ab dem Tag der rechtskräftigen Scheidung wird 
dieser vom nachehelichen Unterhalt abgelöst. Die 
Anforderungen hierfür sind jedoch hoch und richten 
sich nach Tatbeständen geregelt im BGB §1570-76. 
Zusätzlich gilt seit der Unterhaltsrechtsreform 2008 
der Grundsatz der Eigenverantwortung, wonach jede*r 
Geschiedene seinen*ihren Lebensunterhalt schnellst-
möglich selbst bestreiten muss und Unterhaltszah-
lungen deshalb zeitlich eng befristet sind. Die Höhe 
des Ausgleichs, für die durch die ehebedingte Spezi-
alisierung entstandenen Nachteile, wurde durch die 
Reform maßgeblich verringert.
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Bei Spezialisierung während der Ehe sind primär 
die Tatbestände Betreuung eines Kindes, Erwerbslo-
sigkeit oder nicht ausreichendes Einkommen (Aufsto-
ckungsunterhalt) von Bedeutung. Betreuungsunterhalt 
wird jedoch nur in den ersten drei Lebensjahren des 
gemeinsamen, während der Ehe geborenen Kindes 
gezahlt.5 Falls kein Betreuungsunterhalt gezahlt wird, 
kann Anspruch auf Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit 
oder Aufstockungsunterhalt bestehen. Bei Ersterem, 
muss sich jedoch an strenge Auflagen gehalten wer-
den, die bezeugen, dass sich intensiv um eine neue 
Arbeitsstelle beworben wird (Fortbildungsmaßnah-
men, Umschulungen, ca. 20 Bewerbungen pro Mo-
nat, Erwerbsbemühungen außerhalb des Wohnorts). 
Aufstockungsunterhalt kann gefordert werden, wenn 
das Gehalt aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit 
nicht ausreicht, um den ehelichen Lebensstandard 
beizubehalten, die Ehe mindestens drei Jahre bestan-
den hat und ein ehebedingter Nachteil nachgewiesen 
wird.6 Im Regelfall wird der Aufstockungsunterhalt 
aber maximal drei Jahre gewährt. Nachehliche Unter-
haltszahlungen sorgen somit eher für eine kurzfristige 
finanzielle Absicherung für den*die Geringverdiener*in 
während der Übergangsphase zur Vollzeiterwerbs-
tätigkeit, jedoch nicht für die langfristige Kompen-
sation des durch die Spezialisierung reduzierten 
Erwerbseinkommens. 

SCHEIDUNGSKONSEQUENZEN

Die Ehe bringt aufgrund geteilter Kosten und steuer-
licher Bevorzugung finanzielle Vorteile mit sich. Wird 
eine Ehe geschieden, verringert sich im Regelfall das 
Haushaltseinkommen beider Expartner*innen. Dies 
gilt in besonderem Maße für Frauen, die als häufige 
Zweitverdienerinnen einen hohen relativen und abso-
luten Einkommensverlust haben (Mortelsmans 2020). 
5 Vor der Unterhaltsrechtsreform 2008 musste die betreuende Per-
son erst ab dem 15. Lebensjahr des gemeinsamen Kindes eine Voll-
zeittätigkeit ausüben. Kriterien wie Kindererziehung, die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt und berufliche Qualifikationen sind dabei aus-
schlaggebend, und die Dauer hängt vom Einzelfall ab und ist zeitlich 
befristet.
6 Hierbei ist die Frage entscheidend, wie der Ehegatte zum jetzigen 
Zeitpunkt ohne Eheschließung beruflich und finanziell dastünde.

Um den starken Verlust an verfügbarem Einkommen 
abzufangen, müssen Frauen ihre Erwerbstätigkeit auf 
ein angemessenes Niveau anheben, was aufgrund der 
Betreuungslast und Arbeitsmarktunterbrechung bzw. 
Arbeitszeitreduktion erschwert wird. 

Wenige Studien beschäftigen sich mit den Ver-
änderungen des individuellen Einkommens und Be-
schäftigungsniveaus von Frauen nach Scheidungen. 
Radenacker (2020) untersucht anhand des VSKT-Da-
tensatzes der Rentenversicherung das Einkommen 
von Müttern nach Scheidungen. Ihre Ergebnisse zei-
gen, dass das Einkommen nach der Scheidung leicht 
ansteigt, wobei dieser Trend klein ist und schon vor 
der Auflösung der Ehe beginnt. Das durchschnittliche 
individuelle Einkommen von geschiedenen Müttern 
liegt jedoch bei nur bei 20–25% des durchschnitt-
lichen Einkommens aller Rentenversicherten. Ob das 
Einkommen ansteigt, hängt zusätzlich von der Anzahl 
der Kinder und insbesondere dem Alter des jüngs-
ten Kindes ab. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen 
Brüggmann et al. (2018) anhand der gleichen Daten. 
Obwohl die Erwerbstätigenquote von Frauen zum  
Zeitpunkt der Scheidung bei 57% liegt (71% bei 
Männern), existieren große Unterschiede beim Ein-
kommen, da zwei Jahre nach der Einreichung der 
Scheidung geschiedene Frauen durchschnittlich nur  
40%, Männer jedoch 87% des Durchschnittseinkom-
mens erzielen.

Scheidungen beeinflussen zusätzlich die Fami-
liensituation. In mehr als der Hälfte aller Eheschei-
dungen gibt es mindestens ein minderjähriges Kind 
(Statistisches Bundesamt 2022). Ungefähr 18% aller 
Geschiedenen sind alleinerziehend. Umgekehrt sind 
über 50% aller Alleinerziehenden entweder geschie-
den oder verheiratet, aber getrennt lebend. Bei Frauen 
liegt dieser Anteil sogar bei 59%, womit große Über-
schneidungen zwischen beiden Gruppen vorliegen 
(Mikrozensus 2021). 

SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE UND 
SOZIOÖKONOMISCHE SITUATION VON 
ALLEINERZIEHENDEN

Alleinerziehenden-Familien sind in Deutschland alles 
andere als eine Seltenheit. In einer von fünf Familien 
leben Kinder nicht mit beiden Elternteilen in einem 
Haushalt. Auf einen langsamen Anstieg des Anteils 
Alleinerziehenden-Familien seit den 1990er Jahren 
setzte ab 2017 ein leichter Rückgang ein. Gleichzeitig 
leben Kinder immer seltener mit verheirateten Eltern 
in einem Haushalt. Der Anteil der Familien, in denen 
Kinder in einem Haushalt mit ihren unverheirateten 
Eltern zusammenleben, hat sich seit 1996 von 4% auf 
heute 9% mehr als verdoppelt (vgl. Abb. 3).

Trennen sich Eltern, leben die gemeinsamen Kin-
der in der Folge zu einem deutlich überwiegenden 
Teil bei den Müttern. 2021 waren von den 2,61 Mio. 
Alleinerziehenden 2,15 Millionen (82%) weiblich (Sta-
tistisches Bundesamt 2022). Kinder getrenntlebender 
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Eltern sind häufiger Einzelkinder als Kinder verhei-
rateter Eltern (39,1 und 19,5%). Rund die Hälfte der 
alleinerziehenden Väter lebt mit nur einem Kind zu-
sammen, wohingegen dies auf nur 38% der alleiner-
ziehenden Mütter zutrifft. Alleinerziehende Mütter und 
Väter unterscheiden sich zudem darin, dass Mütter 
häufiger mit kleineren Kindern in einem gemeinsamen 
Haushalt leben als Väter. 30,2% der alleinerziehenden 
Mütter leben in Haushalten, in denen das jüngste Kind 
unter sechs Jahre alt ist, bei den Vätern trifft dies auf 
nur 14,7% zu. Im Gegensatz dazu leben 65,2% der Vä-
ter in Haushalten, in denen das jüngste Kind zwischen 
zehn und 18 Jahre alt ist (Lenze 2021).

Nimmt man die Erwerbsquote von alleinerzie-
henden Müttern mit Kindern von 0–14 Jahren im 
Vergleich zu Müttern, die mit den Vätern ihrer Kinder 
zusammenleben, in den Blick, so lässt sich erkennen, 
dass Alleinerziehende (72,9%) fast ebenso häufig ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen wie in Partnerschaft 
lebende Mütter (73,3%) (OECD 2022). 

Bezieht man den Bildungsstand in die Betrach-
tung mit ein, so wird deutlich, dass alleinerziehende 
Mütter im Vergleich zu in Partnerschaft lebender 
Mütter durchweg höhere Erwerbsquoten aufweisen 
(vgl. Abb. 4). Alleinerziehende aller Bildungs  stände 
verzeichnen im Zeitraum 2009–2019 bedeutende  
Erwerbsquotensteigerungen. Während die Erwerbs-
beteiligung niedrigqualifizierter alleinerziehender 
Mütter in diesem Zeitraum um fast 10 Prozentpunkte 
anstieg, verringerte sich diese für in Partnerschaft  
lebende Mütter um 5,6 Prozentpunkte. Bemerkens-
wert ist zusätzlich die sehr hohe Erwerbsquote  
allein erziehender Mütter mit höherer Bildung von  
fast 87%.7

Darüber hinaus arbeiten alleinerziehende Mütter 
häufiger in Vollzeit (24%) oder vollzeitnaher Teilzeit 
(22%) als Mütter in Paarfamilien (Vollzeit 16%, voll-
zeitnahe Teilzeit 15%). Auch äußern mit 28% allein-
erziehende Mütter öfter den Wunsch, ihre Arbeitszeit 
auszuweiten, verglichen mit nur 11% der Mütter in 
Paarfamilien (Lenze 2021).

Das Vorhandensein einer Arbeitsstelle schützt Al-
leinerziehende (nicht nach Geschlecht differenziert) 
jedoch nicht vor Armutsgefährdung und der Abhän-
gigkeit von Sozialleistungen. 2019 galten dem Mik-
rozensus zufolge 42,7% der Alleinerziehenden-Haus-
halte als armutsgefährdet – ein Wert, der seit 2011 
konstant über der Marke von 40% liegt.8 Im Vergleich 
dazu weisen Paarfamilien mit zwei im Haushalt le-
benden Kindern mit 11,0% ein signifikant geringeres 
Armutsrisiko auf. 

Alleinerziehende befinden sich zudem überpro-
portional oft im SGB-II-Bezug. Von allen Familienhaus-
7 Dass die durchschnittliche Erwerbsquote für alleinerziehende 
Mütter unter der in Partnerschaft lebender Mütter liegt, ist darauf 
zurückzuführen, dass ein im Vergleich größerer Teil der Alleinerzie-
henden nur über einen niedrigen Bildungsabschluss verfügt und in 
dieser Gruppe die Erwerbsquote unterdurchschnittlich ist (Statisti-
sches Bundesamt 2018, Alleinerziehende in Deutschland).
8 Ein Nettoäquivalenzeinkommen von unter 60% des nominalen 
Medianeinkommens.

halten mit Kindern, die Grundsicherung beziehen, sind 
52,2% Alleinerziehenden-Haushalte, obwohl sie nur 
ein Fünftel aller Haushalte mit Kindern ausmachen. 
Bei dieser hohen Zahl ist es überaus wichtig anzumer-
ken, dass 40% der alleinerziehenden SGB-II-Bezie-
her*innen erwerbstätig sind, die eigene Erwerbstätig-
keit jedoch nicht ausreicht, um das Existenzminimum 
für die Familie abzudecken (Lenze 2021). 

Die Unterhaltsrechtsreform von 2008 wurde mit 
der Absicht implementiert, die Eigenständigkeit der 
getrennten Partner*innen zu stärken. Die vorliegen-
den Daten weisen allerdings nicht darauf hin, dass 
diese Zielvorgabe bisher erfüllt wurde. Bredtmann 
und Vonnahme (2019) untersuchen, ob die Unterhalts-
reform Auswirkungen auf das Arbeitsmarktverhalten 
von verheirateten Frauen hatte, finden dafür aber 
keine Evidenz.

Bröckel und Andreß (2015) zeigen auf Basis des 
SOEP für den Zeitraum 2000–2012, dass Mütter ihre Er-
werbsbeteiligung nach einer Scheidung zwar auswei-
ten, es sich dabei jedoch größtenteils um Teilzeitarbeit 
oder geringfügige Beschäftigung handelt und Mütter 
trotz höherer Erwerbsquoten häufiger auf Sozialtrans-
fers angewiesen sind als vor der Jahrtausendwende.

Des Weiteren wäre zu erwarten gewesen, dass 
die Unterhaltsrechtsreform 2008, die Kinder in der 
Rangfolge der Unterhaltsansprüche an die erste Stelle 
setzt,9 dazu führt, dass sich der Anteil der Kinder, die 
Unterhaltszahlungen erhalten, erhöht.

Hartmann (2014) findet, dass im Jahr 2012 nur 
etwa die Hälfte der anspruchsberechtigten Kinder Un-
terhalt erhielten, und von diesen erhielt wiederum nur 
etwa die Hälfte den Mindestanspruch. Hubert et al. 
(2020) kommen auf Grundlage der DJI-Alleinerziehen-
denstudie zu einem ähnlichen Ergebnis. Ihrer Studie 
zufolge erhält nur ein knappes Viertel der Kinder ei-
nen Unterhalt in Höhe des Mindestunterhaltes oder 
darüber. Verglichen mit Studien aus der Zeit vor der 
Reform 2008, ist festzustellen, dass der Anteil der Kin-
der, die den Mindestunterhalt erhalten, in den letzten 
20 Jahren sogar gesunken ist (Lenze 2021).
9 Und somit nachehliche Unterhaltszahlungen an Priorisierung ver-
lieren.
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FORSCHUNGSERGEBNISSE

FAZIT

Spezialisierungsrisiken in der Ehe werden einseitig 
vom Zweitverdienenden getragen. In den meisten 
Fällen ist dies ab Geburt des ersten Kindes die Frau. 
Die aktuelle institutionelle Regelung unterstützt über 
finanzielle Anreize wie dem Ehegattensplitting, der 
familienbezogenen Krankenversicherung oder durch 
die Ausgestaltung des Elterngeldes mit ihrer Decke-
lung des Maximalbetrages und nur geringen nicht 
übertragbaren Partnerschaftsmonaten das Modell 
der Spezialisierung, das es für Zweitverdienende er-
schwert, finanzielle Unabhängigkeit während der Ehe 
zu erlangen. Gleichzeitig verlangen die Änderungen 
des Unterhaltrechts eine schnelle finanzielle Selb-
ständigkeit und Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
von Zweitverdienenden nach Auflösung der Ehe. Diese 
gegenläufige Situation erhöht die finanziellen Risiken 
für Mütter und erhöht das Armutsrisiko für alleiner-
ziehende Familien. In Zeiten hoher Scheidungsraten 
sollten entweder finanzielle Spezialisierungsanreize 
abgeschafft werden oder Individuen, die auf den 
Haushalt spezialisiert waren, nach Scheitern der Ehe 
finanziell besser aufgefangen werden, insbesondere 
alleinerziehende Mütter. 
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